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auf Grundlage der §§ 157 ff der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) in der geltenden Fassung lade ich Sie am 
 

25. November 2025 um 17.00 Uhr 

in die Räumlichkeiten im 
 

„Das BOOTSHAUS“ Parchim, Voigtsdorfer Weg 18, 19370 Parchim  
 

zur Verbandsversammlung Nr. 01/2025 des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz 

(WAZV) ein.  
 

Tagesordnung: 

 

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Verbandsvorsteher als Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung, Information über die Anwesenheit der Presse/Medien und über die 

digitale Aufzeichnung der Verbandsversammlung, Begrüßung der Gäste 

 

2. Fragen, Vorschläge und Anregungen von Einwohnern 

 

3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

- der Ladung, 

- der Anwesenheit, 

- der Beschlussfähigkeit 

- Bestimmung von zwei Verbandsmitgliedern als Stimmenzähler und gemäß 

Geschäftsordnung Bestimmung des Schriftführers durch den Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung 

 

4. Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Protokolls der Verbandsversammlung 

Nr. 02/2024 vom 26. November 2024  

 

5. Anträge zur Tagesordnung 

 

6. Bestätigung der Tagesordnung 

 

7. Bericht des Verbandsvorstehers als Vorsitzenden der Verbandsversammlung zu wesentlichen 

Ereignissen in der Zeit zwischen der letzten und der heutigen Verbandsversammlung 

 

8. Beschlussvorlage Nr. 02/2025 zur Verbandsversammlung Nr. 01/2025 am 

25. November 2025: 

Neufassung der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz 

 

Anlage 1  Beschlussvorlage  

Anlage 1.1 Neufassung 

Anlage 1.2 Synopse (im Vergleich zum Stand der bisher geltenden Lesefassung) 

 

9. Beschlussvorlage Nr. 01/2025 zur Verbandsversammlung Nr. 01/2025 am 

25. November 2025: 

Aufgabenübertragung der Verbandsversammlung auf den Verbandsvorsteher nach § 6 Abs. 4 

Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (EigVO MV) 

 

Anlage 2  Beschlussvorlage  

 

Hinweis:  TOP 9 entfällt, wenn TOP 8 durch die Verbandsversammlung zum Beschluss 

erhoben wurde.  

Begründung:  Der Inhalt der Beschlussvorlage Nr. 01/2025 ist neben anderen Änderungen 

der Verbandssatzung Bestandteil der Neufassung der Verbandssatzung. 

 

 



Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim-Lübz  

 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 

Seite 2 von 2 

10. Beschlussvorlage Nr. 03/2025 der Verbandsversammlung Nr. 01/2025 am 

25. November 2025: 

Neufassung der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung des Wasser- und 

Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz 

 

Anlage 3  Beschlussvorlage  

Anlage 3.1 Gesamtneufassung der Geschäftsordnung  

Anlage 3.2 Synopse der noch geltenden Fassung im Vergleich zur Neufassung 

 

11. Beschlussvorlage Nr. 04/2025 der Verbandsversammlung Nr. 01/2025 am 

25. November 2025: 

Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2024 

 

Anlage 4  Beschlussvorlage  

 mit Testatsexemplar Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 

 

12. Beschlussvorlage Nr. 05/2025 der Verbandsversammlung Nr. 01/2025 am 

25. November 2025: 

Bestätigung des Wirtschaftsplans des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz 

für das Geschäftsjahr 2026 

 

Anlage 5  Beschlussvorlage  

Anlage 5.1 Wirtschaftsplan 2026 

 

13. Sonstiges 

 

14. Schlusswort des Verbandsvorstehers und Vorsitzenden der Verbandsversammlung 

 

 

gez. Andreas Sturm 

Verbandsvorsteher und Vorsitzender der Verbandsversammlung 

 

Hinweis zum Wirtschaftsplan: 

Alle Unterlagen zum Wirtschaftsplan können bereits im Vorfeld der Verbandsversammlung in den 

Geschäftsräumen des WAZV eingesehen werden sowie während der Verbandsversammlung direkt vor 

Ort. 
 
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt. Selbstverständlich beziehen sich alle 
vorstehenden Ausführungen auch auf die weibliche und andere Formen. 


